
HANDELS- UND SCHIFFAHRTSVERTRAG ZWISCHEN DEM 
DEUTSCHEN REICH UND DER REPUBLIK ESTLAND.  

GEZEICHNET IN TALLINN (REVAL) AM 7. DEZEMBER 1928 
 
 
DER DEUTSCHE REICHSPRÄSIDENT und DIE ESTNISCHE REGIERUNG in gleicher 
Weise von dem Wunsche geleitet, die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Staaten 
mehr und mehr zu festigen und auszudehnen, haben beschlossen, einen Handels- und 
Schiffahrtsvertrag abzuschliessen und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten 
ernannt: 
 
DER DEUTSCHE REICHSPRÄSIDENT: 
Den Vortragenden Legationsrat im Auswärtigen Amt Dr. Eckhard VON SCHACK; 
 
DIE ESTNISCHE REGIERUNG: 
Den Minister des Auswärtigen Jaan LATTIK, 
 
die nach gegenseitiger Mitteilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten die nachstehenden Artikel vereinbart haben: 
 

Artikel 1. 
Die Angehörigen eines jeden der vertragschliessenden Teile sollen, soweit nicht der 
gegenwärtige Vertrag Ausnahmen enthält, im Gebiete des anderen Teiles in Bezug auf 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt dieselben Vorrechte, Befreiungen und Vergünstigungen 
aller Art geniessen, welche den Inländern und den Angehörigen des meistbegünstigten 
Staates zustehen oder zustehen werden; sie haben ferner wie die Inländer volle Freiheit in 
den von den Landesgesetzen bestimmten Grenzen im Gebiete des anderen Teiles jede 
Art von Handel, Gewerbe oder Beruf auszuüben, soweit nicht die Eigenschaft als Inländer 
nach den genannten Gesetzen eine unerlässliche Bedingung für eine berufliche Tätigkeit 
bildet. 
 
Die Angehörigen jedes vertragschliessenden Teiles können, vorausgesetzt, dass sie die 
Landesgesetze beobachten, das Gebiet des anderen Teiles frei betreten, darin reisen, 
sich aufhalten und niederlassen sowie dieses Gebiet jederzeit frei verlassen. Sie werden 
dabei keinen anderen oder lästigeren allgemeinen oder örtlichen Beschränkungen oder 
Auflagen irgendwelcher Art unterworfen sein, als die Inländer oder, soweit besondere 
Bestimmungen für Ausländer bestehen, die Angehörigen des meistbegünstigten Staates. 
 
Die Angehörigen des einen Teiles sollen im Gebiete des anderen Teiles in gleicher Weise 
wie die Angehörigen des meistbegünstigten Staates befugt sein, bewegliches oder 
unbewegliches Vermögen zu erwerben, zu besitzen und darüber durch Verkauf, Tausch, 
Schenkung, letzten Willen oder auf andere Weise zu verfügen sowie Erbschaften vermöge 
letzten Willens oder kraft Gesetzes zu erwerben. 
 

Artikel 2. 
Die Staatsangehörigen des einen vertragschliessenden Teiles geniessen im Gebiete des 
anderen Teiles sowohl für ihre Person wie für ihre Güter, Rechte und Interessen in Bezug 
auf Abgaben (Steuern und Zölle), Gebühren, sofern sie steuerähnlich sind, und andere 
ähnliche Lasten in jeder Beziehung die gleiche Behandlung und den gleichen Schutz bei 
den Finanzbehörden und Finanzgerichten wie die Inländer und die Angehörigen des 
meistbegünstigten Staates. 



Die Bestimmungen des Abs. 1 und alle sonstigen steuerlichen Bestimmungen dieses 
Vertrages finden entsprechende Anwendung auf juristische Personen und die in Artikel 5 
genannten Gesellschaften. 
 

Artikel 3. 
Die Angehörigen eines jeden der vertragschliessenden Teile geniessen im Gebiet des 
anderen Teiles in Beziehung auf den gerichtlichen und behördlichen Schutz ihrer Person 
und ihrer Güter die gleiche Behandlung wie die Inländer und die Angehörigen des 
meistbegünstigten Staates. Sie haben auf dem Gebiete des anderen Teiles zur Verfolgung 
und Verteidigung ihrer Rechte freien Zutritt zu den Gerichten und anderen dem 
Rechtsschutz dienenden Organen und geniessen in dieser Beziehung die gleichen 
Rechte, die den Inländern und den Angehörigen des meistbegünstigten Staates zustehen. 
Sie sollen wie diese frei sein, ihre Anwälte und sonstigen Rechtsbeistände unter 
denjenigen Personen auszuwählen, die zur Ausübung dieses Berufes nach den Gesetzen 
des Landes zugelassen sind. 
 
Soweit zwischen den beiden vertragschliessenden Teilen keine besonderen Abkommen 
bestehen, werden die Bestimmungen der Artikel 1 bis 24 der Internationalen 
Zivilprozesskonvention, die im Haag am 17. Juli 1905 abgeschlossen ist, von jedem der 
vertragschliessenden Teile zugunsten der Angehörigen des anderen Teiles angewandt. 
 

Artikel 4. 
Die Staatsangehörigen jedes vertragschliessenden Teiles sind in Friedens- und Kriegszeit 
im Gebiet des anderen Teiles von jeder staatlichen Arbeitspflicht einschliesslich der 
Spanndienste sowie von allen persönlichen militärischen Dienstleistungen und von 
etwaigen Ersatzleistungen befreit. 
 
Gleiches gilt von allen sonstigen militärischen Zwangsleistungen oder Requisitionen sowie 
von allen Kontributionen und Zwangsanleihen. Ausgenommen sind, unter der 
Voraussetzung der Gewährung der Inländerbehandlung, Requisitionen von Kraft- und 
Motorwagen, Wagen, Pferden und anderen Lasttransportmitteln im Kriegsfalle sowie die 
aus irgendeinem Rechtstitel mit dem Besitz eines Grundstücks verbundenen Lasten, 
weiterhin die zwangsweise Einquartierung und andere besondere militärische 
Zwangsleistungen oder Requisitionen, zu denen alle Landeseinwohner als Eigentümer 
oder Bewohner von Gebäuden oder Land herangezogen werden sollen. 
 
In keinem Fall dürfen die Staatsangehörigen des anderen Teiles ungünstiger behandelt 
werden als die Angehörigen des meistbegünstigten Staates. 
 
Im Falle der im zweiten Absatz dieses Artikels behandelten militärischen Anforderungen 
sowie bei Enteignungen zum öffentlichen Nutzen, mag es sich um den dauernden oder um 
einen vorübergehenden Gebrauch handeln, sollen die Angehörigen des einen 
vertragschliessenden Teiles im Gebiete des anderen Teiles für die angeforderten oder 
ihnen entzogenen Vermögenswerte eine angemessene Entschädigung erhalten. Bei 
Festsetzung und Zahlung dieser Entschädigung sollen sie keineswegs ungünstiger 
behandelt werden als die Inländer oder die Angehörigen des meistbegünstigten Staates. 
 
Die Bestimmungen dieses Artikels finden auch auf juristische Personen und die in Artikel 5 
bezeichneten Gesellschaften Anwendung. 
 



Artikel 5. 
Aktiengesellschaften und Handelsgesellschaften jeder Art einschliesslich der Industrie-, 
Finanz-, Versicherungs-, Verkehrs- und Transportgesellschaften, die im Gebiete des einen 
vertragschliessenden Teiles ihren Sitz haben und nach seinen Gesetzen zu Recht 
bestehen, werden auch in dem Gebiete des anderen Teiles als zu Recht bestehend 
anerkannt; ebenso werden sie, in Ansehung der Geschäftsfähigkeit und des Rechts vor 
Gericht aufzutreten, nach den Gesetzen ihres Heimatlandes beurteilt. 
 
Ihre Zulassung zu geschäftlicher Tätigkeit auf dem Gebiete des anderen Teiles richtet sich 
nach den dort jeweils geltenden Gesetzen und Vorschriften. 
 
In jedem Falle sollen sie sowohl hinsichtlich der Voraussetzung ihrer Zulassung, der 
Ausübung ihrer Tätigkeit als auch in jeder anderen Beziehung dieselben Rechte, Vorteile 
und Befreiungen wie gleichartige Unternehmungen des meistbegünstigten Staates 
geniessen. 
 
Die Staatsangehörigen jedes vertragschliessenden Teiles geniessen im Gebiete des 
anderen Teiles diejenigen Rechte und Vorteile, die den Staatsangehörigen des 
meistbegünstigten Staates hinsichtlich der Gründung von Aktiengesellschaften oder 
sonstigen Handelsgesellschaften der im ersten Absatz bezeichneten Art oder hinsichtlich 
der Beteiligung an solchen Gesellschaften gewährt werden. 
 

Artikel 6. 
Unbeschadet der weiteren Vorteile, die sich aus der Meistbegünstigung ergeben, sollen 
Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende des einen vertragschliessenden 
Teiles (die durch eine von den Behörden ihres Landes ausgestellte Ausweiskarte 
nachweisen, dass sie in dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, zur Ausübung ihres 
Handels oder ihres Gewerbebetriebes berechtigt sind, und dass sie dort die gesetzlichen 
Steuern und Abgaben entrichten), befugt sein, selbst oder durch in ihren Diensten 
stehende Reisende (unter Beobachtung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten in dem 
Gebiete des anderen Teiles) bei Kaufleuten oder offenen Verkaufsstellen oder bei 
Personen, welche die Waren erzeugen, Warenkäufe zu machen. Sie können ferner bei 
Kaufleuten oder bei anderen Personen, in deren Gewerbebetrieb Waren der angebotenen 
Art Verwendung finden, Bestellungen suchen und sind berechtigt, Warenproben und 
Muster, jedoch keine Waren mitzuführen. 
 
Die mit einer Ausweiskarte versehenen deutschen Gewerbetreibenden 
(Handlungsreisenden) dürfen für die bezeichnete Tätigkeit in Estland keiner höheren 
Abgabe unterworfen werden als die Handlungsreisenden im Ausland ansässiger 
estnischer Geschäftshäuser oder die Handlungsreisenden des meistbegünstigten Landes. 
Die mit einer solchen Ausweiskarte versehenen estnischen Gewerbetreibenden 
(Handlungsreisenden) dürfen in Deutschland mit gleich hohen Abgaben belegt werden, 
wie sie in Estland von deutschen Handlungsreisenden zur Erhebung gelangen. 
 
Die Ausweiskarten müssen dem Muster der Anlage A entsprechen und von der 
zuständigen Behörde des Entsendestaates ausgestellt sein. Die vertragschliessenden 
Teile werden einander die Behörden namhaft machen, die zur Ausstellung der 
Ausweiskarten befugt sind. Ein konsularischer oder anderer Sichtvermerk für die 
Ausweiskarten wird unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit nicht gefordert. 
 



Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf den Gewerbebetrieb im 
Umherziehen, auf den Hausierhandel und auf das Aufsuchen von Bestellungen bei 
Personen, die weder Handel noch ein Gewerbe betreiben. Die vertragschliessenden Teile 
behalten sich in dieser Hinsicht die volle Freiheit ihrer Gesetzgebung vor. 
 

Artikel 7. 
Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, den gegenseitigen Verkehr durch 
keinerlei Einfuhr- oder Ausfuhrverbote zu behindern. 
 
Ausnahmen hiervon können, soweit sie auf alle Staaten oder auf die Staaten anwendbar 
sind, bei denen die gleichen Voraussetzungen zutreffen, in folgenden Fällen stattfinden: 
 
a) mit Rücksicht auf die öffentliche Sicherheit; 
 
b) mit Rücksicht auf die öffentliche Gesundheit oder zum Schutz von Tieren oder Pflanzen 
gegen Krankheiten und Schädlinge sowie von Pflanzen gegen Entartung und Aussterben; 
 
c) mit Beziehung auf Waffen, Munition und Kriegsgerät und unter ausserordentlichen 
Umständen auf anderen Kriegsbedarf; 
 
d) mit Beziehung auf Waren, die im Gebiete eines der vertragschliessenden Teile den 
Gegenstand eines Staatsmonopols bilden oder bilden werden, ferner zu dem Zweck, für 
fremde Waren alle anderen Verbote oder Beschränkungen durchzuführen, die durch die 
innere Gesetzgebung für die Erzeugung, den Vertrieb, die Beförderung oder den 
Verbrauch gleichartiger einheimischer Waren im Inland festgesetzt sind oder festgesetzt 
werden. 
 

Artikel 8. 
Die vertragschliessenden Teile gewähren sich gegenseitig die Freiheit der Durchfuhr 
durch ihr Gebiet und verpflichten sich, die Bestimmungen des am 20. April 1921 in 
Barcelona abgeschlossenen internationalen Abkommens über die Freiheit der Durchfuhr 
anzuwenden. 
 
Es besteht Einverständnis darüber, dass auch in dieser Beziehung der Grundsatz der 
Meistbegünstigung gilt. 
 

Artikel 9. 
Die in der Anlage B aufgeführten Gewerbeerzeugnisse deutschen Ursprungs unterliegen 
bei der Einfuhr nach Estland und die in der Anlage C aufgeführten Gewerbeerzeugnisse 
estnischen Ursprungs unterliegen bei der Einfuhr nach Deutschland keinen anderen oder 
höheren als den in diesen Anlagen angegebenen Zöllen. 
 

Artikel 10. 
Die Boden- und Gewerbeerzeugnisse jedes vertragschliessenden Teiles werden bei der 
Einfuhr in das Gebiet des anderen Teiles sowie bei der Ausfuhr nach dem Gebiete des 
anderen Teiles in Ansehung des Betrages, der Erhebung und Sicherstellung von Zöllen 
und Abgaben sowie in Ansehung aller Zollförmlichkeiten nach dem Grundsatz der 
Meistbegünstigung behandelt. 
 



Artikel 11. 
Deutsche Boden- und Gewerbeerzeugnisse, die durch das Gebiet anderer Länder nach 
Estland eingeführt werden, und estnische Boden- und Gewerbeerzeugnisse, die durch das 
Gebiet anderer Länder nach Deutschland eingeführt werden, sowie Boden- und 
Gewerbeerzeugnisse anderer Länder, die durch das Gebiet eines der 
vertragschliessenden Teile nach dem Gebiet des anderen Teiles eingeführt werden, 
dürfen bei ihrer Einfuhr keinen anderen oder höheren Zöllen oder Abgaben unterliegen, 
als wenn sie aus dem Ursprungsland unmittelbar oder durch irgend ein anderes Land 
eingeführt worden wären. 
 
Diese Bestimmung gilt sowohl für die unmittelbar durchgeführten wie für die Waren, die 
während der Durchfuhr umgeladen, umgepackt oder gelagert worden sind. 
 

Artikel 12. 
Innere Abgaben, die in dem Gebiete des einen der vertragschliessenden Teile, sei es für 
Rechnung des Staates oder einer Gemeinde oder einer anderen Körperschaft, auf der 
Erzeugung, der Zubereitung oder dem Verbrauch einer Ware ruhen oder ruhen werden, 
dürfen die Erzeugnisse des anderen Teiles unter keinem Vorwand höher oder in lästigerer 
Weise treffen als die gleichartigen Erzeugnisse des eigenen oder des meistbegünstigten 
Landes. 
 

Artikel 13. 
Die unten genannten Gegenstände werden von jedem vertragschliessenden Teil unter der 
Bedingung der Wiederausfuhr oder der Wiedereinfuhr und unter Vorbehalt der 
erforderlichen Aufsichtsmassnahmen frei von jeder Ein- und Ausfuhrabgabe gelassen: 
 
a) Handelsübliche Umschliessungen aller Art sowie Schutzdecken und andere 
Verpackungsmittel, auch Webebäume, Holz- und Papprollen, die aus dem Gebiete des 
einen in das Gebiet des anderen vertragschliessenden Teiles zum Zwecke der Ausfuhr 
von Waren eingeführt oder, nachdem sie nachweislich dazu gedient haben, aus dem 
Gebiete des anderen Teiles wieder zurückgebracht werden; 
 
b) Werkzeuge, Instrumente und mechanische Geräte, die ein Unternehmer des einen in 
das Gebiet des anderen vertragschliessenden Teiles einführt, um dort durch sein Personal 
Montierungs-, Versuchs- oder andere ähnliche Arbeiten vornehmen zu lassen, gleichviel, 
ob die genannten Gegenstände durch Versendung eingeführt oder durch das Personal 
selbst eingebracht werden; 
 
c) Maschinenteile zum Ausproben; 
 
d) Waren (mit Ausnahme von Verzehrungsgegenständen), die auf Ausstellungen oder 
Mustermessen gebracht werden; 
 
e) Möbelwagen und Möbelkästen, die über die Grenze zu dem Zwecke gebracht werden, 
Gegenstände aus dem Gebiet des einen in das Gebiet des anderen vertragschliessenden 
Teiles zu befördern, auch wenn sie auf der Rückreise eine neue Ladung tragen, 
gleichgültig, an welchem Ort diese neue Ladung aufgenommen worden ist, nicht aber, 
wenn sie inzwischen zu reinen Inlandstransporten verwendet worden sind; beide 
Beförderungsmittel einschliesslich des zum üblichen Gebrauch während der Beförderung 
dienenden Zubehörs und bei Gewährung einer Frist für die Wiederausfuhr von sechs 
Monaten. 



 
Artikel 14. 

Die nach dem Tarif mit Zöllen belegten und von keinem Verbot betroffenen Warenproben 
und Muster, die von den Fabrikanten oder Kaufleuten, die ihren Sitz im Gebiet eines der 
vertragschliessenden Teile haben, persönlich oder von ihren Geschäftsreisenden 
mitgeführt werden, können in das Gebiet jedes der vertragschliessenden Teile vorläufig 
zollfrei eingeführt werden, wenn der Eingangszoll hinterlegt oder Sicherheit geleistet wird, 
die die etwaige Zahlung dieses Zolles sicherstellt. 
 
Um an dieser Vergünstigung teilzuhaben, müssen die Fabrikanten oder Kaufleute und die 
Geschäftsreisenden sich nach den einschlägigen Zollgesetzen – 
Ausführungsbestimmungen und Förmlichkeiten – des Einfuhrlandes richten; diese 
Gesetze und Ausführungsbestimmungen können von den Beteiligten den Besitz einer 
Ausweiskarte der in Artikel 6 Abs. 3 angegebenen Art verlangen. 
 
Bei der Anwendung dieses Artikels gelten als Warenproben oder Muster alle 
Gegenstände, die eine bestimmte Ware vorstellen, unter dem doppelten Vorbehalt, dass 
einerseits die Nämlichkeit der genannten Gegenstände bei ihrer Wiederausfuhr 
ausreichend festgestellt werden kann, und dass andererseits die Gesamtheit der 
eingeführten Gegenstände nicht solche Mengen oder Werte darstellt, dass die 
Gegenstände handelsüblich nicht mehr als Proben gelten können. 
 
Die Zollbehörden beider vertragschliessenden Teile werden für die spätere Anerkennung 
der Nämlichkeit der Warenproben oder Muster die Zeichen, die daran von der Zollbehörde 
des anderen Vertragsteils angebracht sind, unter der Bedingung als hinreichend ansehen, 
dass die Warenproben oder Muster ein Musterpass begleitet, der von den Zollbehörden 
des letzteren Staates beglaubigt ist. Jedoch dürfen von der Zollbehörde des Einfuhrlandes 
ergänzende Zeichen auf den Warenproben oder Mustern in allen Fällen angebracht 
werden, wo diese Behörde diese Ergänzung für die Sicherung der Nämlichkeit der 
Warenproben oder Muster bei ihrer Wiederausfuhr für unerlässlich hält. Ausser in diesem 
letzten Falle wird die Zollbeschau lediglich darin bestehen, die Übereinstimmung der 
Warenproben mit dem Musterpass festzustellen und den Betrag der etwa zu erhebenden 
Abgaben aller Art zu bestimmen. 
 
Die Wiederausfuhrfrist wird auf mindestens sechs Monate festgesetzt. Die Zollverwaltung 
des Einfuhrlandes kann die Frist verlängern. Nach Ablauf der Frist wird für die nicht 
wiederausgeführten Warenproben die Zahlung der Abgaben gefordert werden. 
 
Die Rückzahlung der bei der Einfuhr hinterlegten Abgabenbeträge oder die Freigabe der 
sonstigen Sicherheitsleistung für die Bezahlung dieser Beträge erfolgt unverzüglich bei 
allen Zollstellen an der Grenze oder im Innern des Landes, denen die Befugnis hierzu 
beigelegt ist, und gegebenenfalls unter Abzug der Abgabenbeträge für die Warenproben 
oder Muster, die zur Wiederausfuhr nicht gestellt werden. Die Regierungen beider 
vertragschliessenden Teile werden die Liste der Zollstellen veröffentlichen, denen die 
genannten Befugnisse erteilt sind. 
 
Die Bestimmungen dieses Artikels, ausser denen über die Ausweiskarte, sind auf 
tarifmässig mit Zöllen belegte und nicht verbotene Warenproben und Muster anwendbar, 
die von im Gebiet eines der vertragschliessenden Teile ansässigen Fabrikanten, 
Kaufleuten oder Handelsreisenden eingeführt werden, ohne dass diese Fabrikanten, 
Kaufleute oder Handlungsreisenden die genannten Warenproben oder Muster begleiten. 



 
Edelmetallwaren, die von Handlungsreisenden als Muster vorläufig zollfrei eingeführt 
werden, sind auf Verlangen vom Punzierungszwange zu befreien, wenn entsprechende 
Sicherstellung geleistet wird, die den Betrag der Punzierungsgebühr nicht übersteigen 
darf; werden sie nicht rechtzeitig wieder ausgeführt, so verfällt die hinterlegte Sicherheit 
unbeschadet der durch die Gesetzgebung vorgesehenen Strafen. 
 

Artikel 15. 
Als Gewerbeerzeugnisse eines der vertragschliessenden Teile werden auch solche 
Erzeugnisse dritter Länder angesehen, die im Gebiet des einen Teiles be- oder verarbeitet 
worden sind, und zwar auch dann, wenn die Be- oder Verarbeitung im zollbegünstigten 
Verkehr erfolgt ist. 
 

Artikel 16. 
Jeder der vertragschliessenden Teile wird Behörden bezeichnen, die befugt und 
verpflichtet sind, auf Verlangen verbindliche Auskunft über Zolltarifsätze und die 
Tarifierung bestimmt bezeichneter Waren zu geben. 
 

Artikel 17. 
Bei der Einfuhr von Erzeugnissen des einen vertragschliessenden Teiles in das Gebiet 
des anderen wird im allgemeinen die Vorlage von Ursprungszeugnissen nicht gefordert. 
 
Wenn jedoch einer der vertragschliessenden Teile Erzeugnisse eines dritten Landes mit 
höheren Abgaben als die Erzeugnisse des anderen Teiles belegt oder wenn er die 
Erzeugnisse eines dritten Landes Einfuhrverboten oder Beschränkungen unterwirft, denen 
die Erzeugnisse des anderen Teiles nicht unterliegen, so kann er, wenn erforderlich, die 
Anwendung der ermässigten Abgaben für die Erzeugnisse des anderen Teiles oder deren 
Zulassung zur Einfuhr von der Beibringung von Ursprungszeugnissen abhängig machen. 
 
Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, dafür zu sorgen, dass der Handel nicht 
durch überflüssige Förmlichkeiten bei der Ausstellung von Ursprungszeugnissen behindert 
wird. 
 
Die genannten Ursprungszeugnisse können in Deutschland von der Zollbehörde des 
Versandorts im Innern oder an der Grenze oder von der zuständigen Industrie-, Handels- 
oder Landwirtschaftskammer, in Estland vom Handels- und Industrieministerium oder von 
der zuständigen Handels- und Industriekammer ausgestellt werden. Die beiden 
Regierungen können Vereinbarungen treffen, um noch auf andere als die oben 
bezeichneten Stellen oder auch auf wirtschaftliche Vereinigungen eines der beiden Länder 
die Befugnis zur Ausstellung von Ursprungszeugnissen zu übertragen, die von den 
Zollbehörden des anderen Landes anzunehmen sind. Falls die Zeugnisse nicht von einer 
dazu ermächtigten Staatsbehörde ausgestellt sind, kann die Regierung des 
Bestimmungslandes verlangen, dass sie von ihrer für den Versandort der Waren 
zuständigen diplomatischen oder konsularischen Behörde beglaubigt werden. Die 
Beglaubigung erfolgt kostenlos. 
 
Die Ursprungszeugnisse können sowohl in der Sprache des Bestimmungslandes als auch 
in der Sprache des Ausfuhrlandes abgefasst sein; im letzteren Falle können die Zollämter 
des Bestimmungslandes eine Übersetzung verlangen. 
 



Wenn Erzeugnisse dritter Länder über das Gebiet des einen vertragschliessenden Teiles 
in das Gebiet des anderen eingeführt werden, sollen die Zollbehörden des letztgenannten 
Teiles auch die in dem Gebiet des erstgenannten Teiles nach den Bestimmungen dieses 
Artikels ausgestellten Ursprungszeugnisse annehmen. 
 

Artikel 18. 
Bei der Beförderung der Reisenden und ihres Gepäcks auf den Eisenbahnen der 
vertragschliessenden Teile wird bei gleichen Bedingungen zwischen den Angehörigen des 
einen und des anderen Teiles kein Unterschied bezüglich der Preise, der Art der 
Beförderung sowie der damit zusammenhängenden Abgaben und Steuern gemacht. 
 

Artikel 19. 
Die von Estland nach einer deutschen Eisenbahnstation oder im Durchgangsverkehr 
durch deutsches Gebiet versandten Güter werden auf den deutschen Eisenbahnen in 
Bezug auf die Abfertigung, auf die Preise und die Art der Beförderung sowie die damit 
zusammenhängenden Steuern und Abgaben nicht ungünstiger behandelt als gleichartige 
Gütertransporte, die zwischen deutschen Eisenbahnstationen in derselben Richtung und 
auf derselben Verkehrsstrecke versandt werden. 
 
Der gleiche Grundsatz gilt für die estnischen Eisenbahnen in Bezug auf Güter, die von 
Deutschland nach einer estnischen Eisenbahnstation oder im Durchgangsverkehr durch 
estnisches Gebiet versandt werden. 
 
Diese Grundsätze finden wechselseitig auch Anwendung auf Gütertransporte des einen 
Teiles, die mit Schiffen in Seehäfen und Flusshäfen des anderen Teiles getragen und dort 
auf Eisenbahnen aufgeliefert werden. 
 

Artikel 20. 
Die Bestimmungen der Artikel 18 und 19 erstrecken sich nicht auf die Ermässigungen der 
Beförderungspreise für milde Zwecke, zugunsten des öffentlichen Unterrichts- oder 
Erziehungswesens, auf die bei der Beförderung von Personen oder Güter in Fällen eines 
öffentlichen Notstandsereignisses gewährten Ermässigungen sowie auf Erleichterungen, 
die bei Militärtransporten gewährt werden, oder die auf öffentliche Beamte und 
Angestellte, auf das Eisenbahnpersonal oder andere ähnliche Personengruppen oder ihre 
Familienangehörigen anwendbar sind. 
 

Artikel 21. 
Personen und Waren, die mit der Eisenbahn in Häfen ankommen und von dort mit 
deutschen Schiffen weiterbefördert werden, sowie Personen und Waren, die mit 
deutschen Schiffen in Häfen ankommen und von dort mit der Eisenbahn weiterbefördert 
werden, werden auf den estnischen Eisenbahnen in derselben Richtung und auf derselben 
Verkehrsstrecke weder in Bezug auf die Abfertigung noch hinsichtlich der Beförderung 
oder hinsichtlich der Beförderungspreise oder der mit der Beförderung 
zusammenhängenden öffentlichen Abgaben ungünstiger behandelt werden als Personen 
und Waren, die in den gleichen Häfen mit estnischen Schiffen oder Schiffen einer anderen 
Nation ankommen oder von dort mit estnischen Schiffen oder Schiffen anderer Nationen 
weiterbefördert werden. Dasselbe gilt auf den deutschen Eisenbahnen für Personen und 
Waren, die mit der Eisenbahn in Häfen ankommen und von dort mit estnischen Schiffen 
weiterbefördert werden, sowie für Personen und Waren, die mit estnischen Schiffen in 
Häfen ankommen und von dort mit Eisenbahnen weiterbefördert werden. 
 



Artikel 22. 
Die deutschen Seeschiffe und ihre Ladungen sollen in Estland und die estnischen 
Seeschiffe und ihre Ladungen sollen in Deutschland wie die eigenen Schiffe und die 
Schiffe des meistbegünstigten Staates behandelt werden, gleichviel von wo die Schiffe 
auslaufen oder wohin sie bestimmt sind und gleichviel woher die Ladungen stammen und 
wohin sie bestimmt sind. Dies gilt besonders auch in Bezug auf jede Art von Abgaben und 
Gebühren, die in den Häfen, Bassins, Reeden und Buchten der vertragschliessenden 
Länder als Entgelt erhoben werden. 
 
Die Behandlung der Schiffe und ihrer Ladungen nach Abs. 1 dieses Artikels findet keine 
Anwendung 
 
1. auf die Küstenschiffahrt; 
 
jedoch soll es den deutschen und den estnischen Seeschiffen freistehen, aus einem Hafen 
des einen der vertragschliessenden Länder nach einem oder mehreren Häfen desselben 
Landes zu fahren, sei es, um dort die aus dem Ausland mitgebrachte Ladung ganz oder 
teilweise zu löschen oder um eine nach dem Ausland bestimmte Ladung einzunehmen 
oder zu ergänzen; 
 
2. Auf die Küstenfischerei innerhalb der Hoheitsgewässer und die der eigenen Fischerei 
gewährten Vergünstigungen. 
 

Artikel 23. 
Die deutschen Seeschiffe, welche nach einem estnischen Hafen, und die estnischen 
Seeschiffe, welche nach einem deutschen Hafen kommen, um daselbst nur ihre Ladungen 
zu vervollständigen oder einen Teil derselben zu löschen, sollen, vorausgesetzt, dass sie 
sich nach den Gesetzen und Vorschriften des betreffenden Staates richten, den nach 
einem anderen Hafen desselben oder eines anderen Landes bestimmten Teil ihrer Ladung 
an Bord behalten und ihn wieder ausführen können, ohne gehalten zu sein, für diesen 
letzten Teil ihrer Ladung irgendeine Abgabe zu bezahlen ausser den Aufsichtsabgaben, 
welche übrigens nur nach den für die eigene und den für die Schiffahrt des 
meistbegünstigten Staates bestimmten Sätzen erhoben werden dürfen. 
 

Artikel 24. 
Die Nationalität der Seeschiffe wird von den vertragschliessenden Teilen gemäss den im 
Heimatlande geltenden Gesetzen und Verordnungen anerkannt und durch die an Bord 
befindliche, von der zuständigen Behörde ausgestellte Urkunde (Schiffszertifikat) 
nachgewiesen. 
 
Die von dem einen vertragschliessenden Teile ausgestellten Schiffsmessbriefe werden 
nach Massgabe der zwischen den vertragschliessenden Teilen getroffenen oder zu 
treffenden besonderen Vereinbarungen von dem anderen Teile anerkannt. 
 
Die Regeln und Vorschriften der inländischen Gesetzgebung über die Ausrüstung, 
Einrichtung und Sicherheitsbedingungen der Schiffe des einen vertragschliessenden 
Teiles werden auch in den Häfen des anderen Teiles anerkannt. 
 

Artikel 25. 
Wenn ein Schiff eines der vertragschliessenden Teile an den Küsten des anderen Teiles 
strandet oder Schiffbruch leidet, sollen Schiff und Ladung dieselben Vergünstigungen und 



Befreiungen geniessen, welche die Gesetzgebung dieses Landes den eigenen Schiffen 
und denen des meistbegünstigten Staates in gleicher Lage gewährt. Es soll dem Führer 
und der Mannschaft sowohl für ihre Person wie für das Schiff und Ladung Hilfe und 
Beistand wie den Angehörigen des eigenen Landes geleistet werden. 
 
Die vertragschliessenden Teile kommen ausserdem überein, dass die geborgenen Waren 
keiner Zollabgabe unterliegen sollen, es sei denn, dass sie in den inländischen Verbrauch 
übergehen. 
 

Artikel 26. 
Soweit die Bestimmungen dieses Vertrages die gegenseitige Gewährung der 
Meistbegünstigung betreffen, sind sie nicht anwendbar: 
 
a) Auf die von einem der vertragschliessenden Teile angrenzenden Staaten gegenwärtig 
oder künftig gewährten besonderen Vergünstigungen zur Erleichterung des Grenzverkehrs 
in einer Ausdehnung von in der Regel nicht mehr als 15 km beiderseits der Grenze; 
 
b) Auf die von einem der vertragschliessenden Teile gegenwärtig oder künftig auf Grund 
einer Zollvereinigung eingegangenen Verpflichtungen; 
 
c) Auf Vergünstigungen, die einer der vertragschliessenden Teile durch ein Abkommen 
einem anderen Staat einräumt, um die in- und ausländische Besteuerung auszugleichen, 
insbesondere eine Doppelbesteuerung zu verhüten oder um Rechtsschutz und Rechtshilfe 
in Steuersachen oder Steuerstrafsachen zu sichern; 
 
d) Auf Vergünstigungen, die Estland an Finnland, Lettland, Litauen oder die Union der 
Sozialistischen Sowjet-Republiken durch besondere Abkommen jetzt oder in Zukunft 
gewährt, jedoch nur so lange, als diese Vergünstigungen nicht auch einem dritten Lande 
mit Ausnahme der genannten Staaten zugestanden werden. 
 

Artikel 27. 
Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, Verträge über die Beseitigung von 
Doppelbesteuerung und die Gewährung von Rechtsschutz und Rechtshilfe in 
Steuersachen baldmöglichst abzuschliessen. 
 

Artikel 28. 
Wenn über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages einschliesslich des 
Schlussprotokolls eine Streitigkeit entsteht, die nicht in angemessener Zeit auf 
diplomatischem Wege geregelt werden kann, so soll diese auf Verlangen eines der beiden 
Teile einem Schiedsgericht zur Entscheidung vorgelegt werden. Dies gilt auch für die 
Vorfrage, ob die Streitigkeit sich auf die Auslegung oder Anwendung des Vertrages 
bezieht. Die Entscheidung des Schiedsgerichts soll verbindliche Kraft haben. 
 
Das Schiedsgericht wird für jeden Streitfall in der Weise gebildet, dass jeder Teil einen 
seiner Staatsangehörigen zum Schiedsrichter ernennt und dass beide Teile einen 
Angehörigen eines dritten Staates zum Obmann wählen. Einigen sich die 
vertragschliessenden Teile über die Wahl des Obmanns nicht binnen vier Wochen, 
nachdem das Verlangen auf schiedsgerichtliche Entscheidung eingegangen ist, so werden 
sie gemeinsam den Präsidenten des ständigen internationalen Gerichtshofs im Haag um 
Ernennung des Obmanns ersuchen. Die vertragschliessenden Teile behalten sich vor, 



sich von vornherein für einen bestimmten Zeitraum über die Person des Obmanns zu 
verständigen. 
 
Die Regelung des Verfahrens bleibt einer von den vertragschliessenden Teilen in jedem 
einzelnen Streitfall zu vereinbarenden Schiedsordnung vorbehalten. Einigen sich die 
Parteien innerhalb von zwei Monaten nach Anrufung des Schiedsgerichts nicht über die 
Schiedsordnung, so regelt das Schiedsgericht selbst das Verfahren. 
 

Artikel 29. 
Dieser Vertrag, der in doppelter Urschrift in deutscher und estnischer Sprache ausgefertigt 
ist, soll beiderseits ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich 
in Berlin ausgetauscht werden. 
 
Der Vertrag tritt am zwanzigsten Tage nach Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft 
und bleibt von diesem Tage an fünf Jahre in Geltung. Wird er nicht sechs Monate vor 
Ablauf dieser Frist gekündigt, so gilt er als für unbestimmte Zeit verlängert. Er kann dann 
jederzeit unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten gekündigt werden. 
 
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages tritt das am 27. Juni 1923 
unterzeichnete vorläufige Wirtschaftsabkommen zwischen Deutschland und Estland 
ausser Kraft. 
 
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten diesen Vertrag 
unterzeichnet. 
 
TALLINN (Reval), den 7. Dezember 1928. 
 
V. SCHACK. 
 
J. LATTIK. 
 
 
[Quelle: League of Nations, Treaty Series, vol. 99, 1930, p. 260-278.] 
 


